
dem Senatsamt

Deutschen Angestellten-Gewerkschaft
- Landesverband Hamburg -,

Deutschen Gewerkschaftsbund- Landesbez1rk Nordmark -,

Deutschen Beamtenbund
- Landesbund Hamburg -,

der

dem

dec

wird gemäß § 94 Hamburgisches Personalvertretungsgeset2 i. d.F.
vom 16.1.79 (HGBl. S 17) folgende Vereinbarung getroffen:

R 1 c h

Uber die I

Fortbildungs-

1. Gel t~"'lgsbereich

Diese Richtlinien gelten für Angestellte und Arbeiter, die

an Maßnahmen der beruflichen Fortbildung oder der Umschulung

teilnehmen.
Sie gelten mithin nicht ~Ur Ausbildungsverhältnisse, die

vom Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) er-

faßt werden. Hierzu geh6ren insbesondere die Ausbildungs-

verhäl tnisse nach dem Mantel tarifvertrag fUr Auszubildende,

den Tarifverträgen zur Regelung der Rechtsverhältnisse

der Lernschwestern und Lernpfleger, der SchUlerinnen und

Schüler in der Krankenpflege, den Tarifverträgen über die

Regelung der Arbe i tsbedingungen de~ Praktikanten/Prakti-

kantinnen !Ur Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes
und für medizinische Hilfsberufe. FUr diese Personenkreise

richtet sich die RUckforderung von Ausbildungskosten aus-

schließlich nach § 16 BBiG.

1. 1

'. .

Zwischen

1~fUr den Verwal tungsd1enst
Personala:nt -

einerseits

~

und

andererseits

tlinien
Rückforderung von

und Umschulungskosten
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Ausgenommen vom Geltungsbereich dieser RiChtll~en S1na
auch Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen aufgrund des

Tarifvertrages über den Rationalisierungsschutz sowie Fo~t-
bildungs- und Umschulungsmaßnahmen, die eine Zeitdauer von

insgesamt 20 Arbeitstagen oder 24 Werktagen nicht überschrei-

ten. Dabei ist fUr die PrUfung der Frage, ob die vorgenannten
Zeitgrenzen überschritten werden, jede abgeschlossene Fort-

bildungs- bzw. Umschulungsmaßnahme fUr sich' zu betrachten.

1.2

Fortbildungs- und ~schulungsmaßnahmen im Sinne der vor-
stehenden Regelungen sind alle r.~nahmen, die \~ährend der

dienstpl8nmäßigen bzw. betriebsUblichen Arbeitszeit statt-

finden, und zwar unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Ab-

schluß durchgeführt wurden.

1.3

1.4 Zur Rückzahlung der Fortbildungs- bzw. Umschulungskozten
haben sich danach insbesondere zu verpflichten:

1 .4.1 Angestell te, die an Lehrgängen zur Vorbereitung
auf die LaufbahnprüiUng !Ur den mittleren
oder gehobenen nichttechnischen Ve~1a1 tungs-
dienst teilnehmen; (Bildungsmaßnahmen zur Erlan-
gung der Fachhochschulreife werden hiervon jedoch
nicht erfaßt).

1.4.2 Angestellte, die sich der Zusatzausbildung zu
Fachkräften in der Datenverarbeitung unterziehen;

1.4.3 Amtsarzt-Anwärter;

1.4.4 Ärzte, die sich zur Ablegung der Amtsärzt11chen
PrUfung fortbilden lassen;

1.4.5 Tierärzte, die sich zur Ablegung der staats-
tierärztlichen Prüfung fortbilden lassen;

1 .4. 6 Krankenschwestern/Kranken~fleger in der Fortbildung
zur UnterrichtsschwesterjUnterrichtspflegeri

1.4.7 Unterr1chtsschwestern/Unterrichtspfleger
in der Fortbildung;

1.4.3 I~~~enschwestern/Krankenpfleger
in der Fortbildu-~g zu
Lei tenden Krankenschwestern/Krankenpflegern;

1.4.9 Leitende Y~ankenschv/estern/Lei tende Krmlicenpfleger
in der Fortbildung;

1. 4.10 Krankenschwestern/Krankenuf1e~er

2
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1.4.11 im Anäs~besie-Dienst eingesetz~e Verwaltungsange
die sich für diese Tätigkeit fortbilden lassen;

1.4.12 Teilnehmer der verwaltungseigenen Ausbildung
zum/zur Altenp!legehel!er/in;

1.4.13 UmschUler tUT den Beruf des Des1n!ek~ors
oder der Pbonotypistin;

1 .4.14 Te ilnebmer an der Ausbildung

zum Gewerbekontrolleur,
zum Lebensmittelkon~rolleur,
zum Ge sundhe i tsauf seher,
zum Erzieher,
zum Re staura tor

1.4.15 Teilnebmer der sog. "Boba~b-Kurse";

1.4.16 Angestellte zur Einarbeitung
in den BetriebsprUfungsdienst;

1.4.17 Kraftfahrer;

1.4.1e S1gnal'tecbn1ker.

Verc.flich'tun2serklärun22.

2.1 Die Teilnehmer an den von Abschn1~t 1 ertaSten Fort-

bildungs- oder UmscbulungsmaBnabmen haben sich schrift-
lich zu verpflichten, nach Beendigung der Maßnahme fUr
eine Mindestzeit 1m hamburgischen öffentlichen Dienst
zu verbleiben, und zwar bei einer Dauer der Maßnahme

bis zu 6 Monaten
Uber 6 Monate
Uber 12 Monate
Uber 24 Monate
und mehr als

Die Teilnehmer an den Fortbildungs- bzw. Umschulungsmaß-

nahmen (vgl. Abschn. 1) haben sich ferner zu verpflichten,

die ge samten Fortbildungs- /Umschulungsko sten (vgl. Abscbn.

zurUckzuzahlen, wenn sie

2.2

~ ~1v .3

/13
hörige,

~,

f'Ur

für

fUr

fUr

fUr

Jahr,

Jahre,

Jahre,

Jahre,
Jahre.

1

2

,
4
5

.

.

Monaten
Monaten
Monaten
Monate

bis zu 12

bis zu 24

bis zu 36

36

.

.

.

.

.

.

.

.
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nach Abschluß der Maßnahme aus einem erst
danach begründeten Arbeitsverhältnis zur
Freien und Hansestadt Hamburg oder aus einem
be stehenden Arbe i tsverhäl ~s vor Ablauf
der Verpflichtungsdauer aus ihrem Verschulden
oder auf eigenen Wunsch ausscheiden

2.2.1

oder

2.2.2 wenn s1e 1m Ansc~uB an e~e Umsch~ung das
Angebot zur Ubernabme einer zumutbaren Tätig-
kei t bei der Freien und Hansestadt Hamburg
ablehnen.

Uber die Zumutbarke1 t der angebotenen Tätigke;
entscheidet die Personalabteilung der Dienst-
stelle, bei der die Maßnahme durchgefUhrt wurl
Das Mitbestimmungsrecht des Personalrates wirl
h1erdurch nicht berührt.

2.3 Der Umfang der RUckzahlungsverpflichtung vermindert sich für
jeden vollen Beschäftigungsmonat nach Beendigung der Maß-
nahme 1m Verhältnis zur Gesamtzahl der Verpflichtungsmonate.

2.4 Wird die Fortblldungs- bzw. Umschulungsmaßnahme auf eigenen
Wunsch oder einem von dem Teilnehmer zu vertretenden Grund
abgebrochen oder meldet er/sie sich nicht zur Prüfung an,
sind - abweichend von 2.1 - 2.3 - stets 50 v.H. der Fort-

bildungs- bzw. Umschulungskosten zurückzuzahlen.

3. Form der Verpflichtung

3.1 Mi~ dem Arbeitnehmer ist eine Nebenabrede zum Arbei~sver-

~rag nach dem als Anlage beigefUgten Mus~er zu vereinbaren.
Das Mus~er en~~ jedoch nur Mindestan!orderungen. Es
bestehen daher keine Bedenken, wenn die Nebenabrede fUr
die Belange des Einzelfalles entsprechend ergänzt wird.

Die Modifizierung der Nebenabrede un~erliegt dem ~ ~be-
stimmungsrech~ des Personalrates.

3.2 Aus Gründen der FUrsorgepflicht ist bei Abschluß der Neben-

abrede darauf hinzuweisen, daß der RUckforderungsbetrag
gegebenenfalls auch durch einen neuen Arbeitgeber abgelöst

werden kann.

- 4 -
k\c_A'\

~5

.gebotenen 'l'ät1gke1't
1lung der D1enst-
durchgetUhr't wurde.

Personalrates wird
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4.

4.1 - Fortbildungs- und Umschulungskosten sind sämtliche 1m
Zusammenhang mit der Fortbildung oder Umschulung der
Freien und Hansestadt Hamburg en~standenen Kos~en, ins-
besondere

die gezahlten Ne~o-BezUge,

Lebrgangsge bUbren, Schulgeld,

Kosten für Lernmittel,

Prüfungs ge bUbren,
Re isekostenvergütungen ,

Kosten für Unterkunft und Verpflegung,

~.1.1

~.1.2
~.1.3
~.1.~
4.1.5
4.1.6
~.1.74.1.7 anteilige Kosten fUr die DurchfUhrung der Maßnahme

(z.B. Personalkosten fUr Lehrer, Referenten usw.).

Die Höhe der voraussichtlichen Kosten sind dem Arbe i tDehmer

aufzugeben.

Sowe 1 t Arbe i tnehmer neben den

maßnahmen beschäftigt werden,
bis 4.1.7 aufgefUhrten Kos~en

bzw. Umschulungszeit entfallen
(nach dem Zeit-Zei~-Verhältn1s
dert werden. Die auf die tatsäl
fallenden Bezüge (einschlieBlil
gehören nicht zu den rUckforde:
bzw. Umschulungsko sten.

4.2

Beis'Diele:

8) Beginn der Maßnahme: 16.5.83

Vergütung
+ Zulagen
leistete.

Vergütung Mai 83

\}(\ ~)
5

13

.
neben den Fortbildungs- bzv. Umschulungs-

gt werden, können - neben den in 4.1.2
ten Kosten - DUr die auf die Fortbildungs-

t entfallenden Anteile der Netto-BezUge

-Verh~tnis zu ermi~teln) zurtickge!or-
f die ta~säch1iche Arbeitsze1~ ent-
inschl1eß11ch Zulagen und Zuschläge)

n rtickforderungsfäh1gen Fortbildungs-

r

"

2.000 DM netto (!1ktN3.000 DM brotto

,500 DM

3.500 DM brutto

; mtl.
l für ge-
Arbeit

.
2.200 DM netto

(effektiv)
=
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11 Arbe!'ts'tap:e

20 Arbe! ts'tage

*) H1mme~ahrt und Pfingstmontag
bleiben auSer Ansatz.

b) Maßnahme erfolgt während der regelmäßigen
Arbeitszeit (40 Std./Woche) mit 18 Std./wöchentl.

Netto-Vergütung

Der rUckforderungsfähige Anteil der Net~o-BezUge beträgt

18-
40

4.3 Die Fortbildungs- und Umscbulungskosten (vgl. Kr. 4.1.2 bis
4.1.7) können mit Einw1lligung des Senatsamtes für den Ver-
wal tungsdienst pauschaliert werden.

5. Ausnahmen

Der Anspruch auf Rückforderung der Fortbildungs- und Umschu-
lungskosten ent~äll t für Arbe itnehmerinnen , die wegen der
Geburt ihres ~des vor Ablauf der Verpflichtungsdauer aus-
scheiden.

Das gleiche gll~ für Arbeitnehmer, die ihren bisherigen Wohn-
si ~z aus AnlaS ihrer EbeachlieSung so wei t en~!ernt verlegeh
müssen, daS ihnen eine weitere Beschä!~igung bei der Freien
und Hansestadt Hamburg nicht mehr zugemutet werden kann.

5.1

Ausgenommen von der Rückforderung sind auBerdem die Kos~en,
die durch For~bildungsmaBnahmen zur Erlangung der berufs- und
arbeitspädagogischen Eignung 1m S~e der" Ausbilder-Eign'
verordnung 6ffen~licher Dienst" erforderlich sind.

5.2 Bei einem Ausscheiden vor Ablauf der Verp~ichtungsdauer zum
Zwecke des Ubertr1tts

6 ~/. n

5,-1
Anteil

*
* x 2.000 DM. 1.100 DM

wie a) f1k'tiv 2.000 DM,
effektiv 2.200 DM.

r

-

ren Arbeitgeber deszu einem ande
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ö!!en~lichen Diens~es kann von der RUck!oraerung der Fort-

bildungs- bzw. Umscbulungskos~en abgesehen werden, wenn von
diesem Gegensei~igkei~ verbindlich zugesagt wird.

In diesen Fällen i8~ die Rückforderung dem Grunde Dach gel-
~end zu machen. Die RUckzahlungsverp~ichtung is~ jedoch 80
lange auszuse~zen, bis un~er Einbeziebung des Arbeitsverbllt-
nisses zu dem n8uen Arbe i ~geber die Verpflichtungsdauer er-

rallt ist. Die bei dem neuen Arbei~geber verbrach~e Beschäfti-
gung is~ nach Abscbni tt 2 Nr. 3 zu b8rUcksich~igen.

5.3 Uber andere Ausnahmen von diesen Richtlinien entscheidet
ausschlieBlich das Senatsamt ~Ur den Verwaltungsdienst. Alle
An~räge sind daher zur En~scheidUDg vorzulegen. Das Mitbe-
stimmungsrecbt des Personalra~es wird durch diese Regelung

nicht berührt.

Die Parteien dieser Vereinbarung bebal ~en sich vor, nacb
Vorliegen ausreichender Erfahrung Uber die Vereinbarung
eines Ausnahmekatalogs zu verhandeln.

6. AuBerkrafttreten

Alle bisher zur Rückforderung von Fortb1ldungs- bzw.
Umschulungskosten erlassenen Regelungen, Richtlinien,
Anordnungen und Einzelentsche1dungen werden aufgehoben.

7. Diese Richtlinien treten am 1. Januar

Hamburg, den 22. August 1983

Freie ~d Hanses~d~ Hamburg
Senatsam~ für den Verwa1tungsdiens~- Personalamt -

~1

.,

113.

~
1983 in Xra.f't.

-Gew ~ rk fot;>

~d urg--.J

I -/
werkscbaf'tsbund
rk Nordmark -- Lan~~be~rk Nordmark

De11~~~amtenbund
~~desverbund Hamburg

(' ~ - ~

-
-



der Freien und Hansestadt

/FrauHerrn

wird folgende Nebenabrede zum Arb8i~svertrag geschlossen:

1. Der/Die ArbeitDer(1n) wird 1m Rahmen des bes~ehenden
Arbe i ~sverhäl tnisa8a

for'tgeb11de't.

2. Die Fortbildung beginnt am und endet am 3. Für die durch die Fortbildung ausfa1lenden Arbeitss~den wird

der auf diese Zeit entfallende Anteil der BezUge weitergezahlt.

Der/Die ArbeitDehmer(in) verp~ichtet sich, nach Beendigung
der FortbildungsmaBnahme mindestens für .. Jahre 1m hambur-
gischen öffentlichen Dienst zu verbleiben.

Der/Die ArbeitDehmer(in) verpflichtet sich ferner, die gesam-
ten vom Arbe i ~geber getragenen Fortb~dungskosten zurückzu-
zahlen, wenn er/sie vor Ablauf der Verpf1ichtung8dauer aus
seinem/ihrem Verschulden oder auf eigenen WUnsch aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheidet.

Sie betragen voraussichtlich insgesamt DM.

Der
.für
Der Umfang der RUckzahlungSV4
rür jeden nach der Fortb11dw
s~adt Hamburg zurückgelegten
des Ges..~be~rages.

Wird die Fortbildungsmaßnabme auf eigenen Wunsch oder aus
einem von dem/der Arbeitnebmer(in) zu vertre~enden Grund ab-
gebrochen oder meldet er/sie sich nicht zur Prüfung an, sind
50 v.H. der For~bildungskos~en zurückzuzahlen.

6. Die erfolgreiche Teilnahme an der Fortb1ldungsmaBnahme be-
grUndet keinen Anspruch auf eine Verwendung in bestimmten
Tltigkeiten.

7. Die Nebenabrede ist wesentlicher Bestandteil des Arbeitsver-
trages.

Hamburg, den

Arbe1'tgeber,
ver'tre'ten durch:

~~

~ ~ ANLAGE
~-.j~'twurf

~ 3f
Arbe1'tgeber

Zwischen

Hamburg
\1nQ

- Arbe 1 'tDebmer - ,

~~

~lChtung vermlDdert slch
1m Dienste der Freien und Banse-
llen Bescbä!~igungsmonat um ein ...

r'

Arbeitnehmer:

~



Deutlmer Gewerkschaftsbund
landesbrzrk Nordm8rk

Abt Beamte.' Otfen!II~l!r Dienet
~bof 80 . 2000 HemNIl

Zwischen

dem Senat saat für den Verwaltungsdienst
- Personalamt -

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft
- Landesverband Hamburg -

dem Deutschen Gewerkschaftsbund
- Landesbezirk Nordmark -

dem Deutschen Beamtenbund
Landesbund

wird gemäß § 94 Hamburgisches Personalvertretunqsgesetz in der

Fassung vom 16.1.79 (HGBl. Seite 17) folgende Vereinbarung ge-

troffen:

werden wie folgt geändert und ergänzt:

Nummer 1.1 erhält folgende Fassung:1.

-1.1 Diese Richtlinien gelten für Angestellte und Arbei-

ter, die an Maßnahmen der beruflichen Fortbildung

oder der Umschulung teilnehmen.

/JIAO. .11 J

13
-

einerseits

und

-

Ha"burg

andererseits

Die Richtlinien
über die Rückforderung von

Fortbildungs- und Umschulungskosten

vom 22.8.83



Nach Nummer 4.3 wird folgende Nummer 4.4 eingefügt:

-4.4

In Nummer 5.1 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

.

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

/f/..,-.

/1~.
Sie gelten mithin nicht für AUsbildUngSverh(ltnis-

se, die vom Geltungsbereich des Berufsbildungsge-
setzes (BBiG) erfaßt werden. Hierzu gehören insbe-

sondere die Ausbildungsverhältnisse nach dem Man-

teltarifvertrag für Auszubildende und den Tarifver-

trägen über die Regelung der Arbeitsbedinqungen der

Praktikanten/Praktikantinnen für Berufe des Sozial-
.

und Erziehungsdienstes und für medizinische Hilfs-

berufe. Für diese Personenkreise richtet sich die

Rückforderung von ausschließlich

nach § 16 BBiG.

4']
2

Ausbildungskosten

hinaus gelten die Richtlinien auch nicht

ungsverhältnisse, die im Gesetz über den

Hebamme und des Entbindungspflegers (Heb-

HebG) und im Gesetz über die

{Krankenpflegegesetz

Darüber

für Ausbild

Beruf der

ammengesetz
in der Krankenpflege

geregelt sind.

Berufe

J(rPflG).

FUr Gewerbekontrolleure und Angestellte, die sich

in der Ausbildung fUr den gehobenen oder höheren

Dienst in der Gewerbeaufsicht bzw. in der Techni-

schen Aufsicht befinden, treten an die Stelle der

in 4.1.1 genannten Netto-BezUge 50 v. H. der ge-

zahlten Netto-Bezüge.-

Außerdem entfällt die Rückforderung für Arbeitneh-

mer, die während der Probezeit (§ 5 BAT, § 5

MTL 11) aus ihrem Beschäftigungsverhältnis aus-

scheiden.



Die Änderungen treten am 1. Januar 1983 in Kraft4.

denHamburq,

undj

;11,. ;f .1
3

11,

31. März 1987

Deutsche
Angestellten-Gewerk-

sc~P;.:_~ A . - -_.s '"--

iestadt Hamburg
den Verwaltungsdienstr

t

~~-
3

GeWerkSCha~j I'
- LandeSbez'. k N ~)'ark

Deutscher J

Beamtenbund
- Landesbund HamburQ -

\j I"~ L C- --=

-
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